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RS OGH 1932/9/27 2Ob638/32
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1932

Norm

EO §150

Rechtssatz

Das in der Baurechtseinlage eingetragene Pfandrecht für eine zur Sicherung eines Veräußerungsverbotes vereinbarte

Konventionalstrafe sowie das zugunsten der Gemeinde verbücherte Vorkaufsrecht sind im Falle der

Zwangsversteigerung des Baurechtes vom Ersteher ohne Anrechnung auf das Meistbot zu übernehmen.
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